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 Dritte Verordnung zur Änderung von Vorschriften 
der Lehrerausbildung

Vom 31. März 2023

Auf Grund der § 7 Absatz 3, § 13 Absatz 3 Satz 1, inso-
weit jeweils im Einvernehmen mit dem Ministerium des 
Innern und dem Ministerium der Finanzen, und § 14 Ab-
satz 5 Satz 2 Nummer 1 des Lehrerausbildungsgesetzes 
vom 12. Mai 2009 (GV. NRW. S. 308), von denen § 7 Ab-
satz  3 zuletzt durch Artikel  12 Nummer  2 des Gesetzes 
vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S.  310), §  13 Absatz  3 
Satz  1 durch Artikel  1 Nummer  13 des Gesetzes vom 
26.  April 2016 (GV. NRW. S.  208) und §  14 Absatz  5 
Satz  2 Nummer  1 durch Artikel  2 Nummer  2 des Ge-
setzes vom 29.  Mai 2020 (GV. NRW. S.  358) neu gefasst 
worden sind, verordnet das Ministerium für Schule und 
Bildung: 

Artikel 1
Änderung der Ordnung des Vorbereitungsdienstes 

und der Staatsprüfung

Die Ordnung des Vorbereitungsdienstes und der Staats-
prüfung vom 10. April 2011 (GV. NRW. S.  218), die zu-
letzt durch Verordnung vom 20. Januar 2022 (GV. NRW. 
S. 44) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  In der Inhaltsübersicht werden in der Angabe zu 
§ 15 die Wörter „Eingangs- und“ gestrichen. 

2.  § 1 wird wie folgt geändert 

 a)  Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

   „Auf der Grundlage der Kompetenzen und Stan-
dards für den Vorbereitungsdienst nach der An-
lage 1 zu dieser Verordnung und eines von dem 
für Schulen zuständigen Ministerium zu erlas-
senden Kerncurriculums zielt die Ausbildung auf 
den Kompetenzerwerb in allen Handlungsfeldern 
des Lehrerberufs.“

 b)  Der neue Satz 4 wird wie folgt gefasst: 

   „Die Befähigung zur individuellen Förderung von 
Schülerinnen und Schülern, der Umgang mit 
 Heterogenität unter Beachtung der Erfordernisse 
der Inklusion sowie die Bildung in der digitali-
sierten Welt sind zu berücksichtigen.“

 c)  Der neue Satz 6 wird aufgehoben.

3.  § 4 wird wie folgt geändert: 

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz 2 werden nach dem Wort „November“ 
die Wörter „des Vorjahres“ eingefügt. 

  bb)  Satz 3 wird aufgehoben. 

 b)  In Absatz  3 Satz  1 werden nach dem Wort 
„Sportunterricht“ die Wörter „, der Nachweis 
über einen Masernschutz“ eingefügt. 

 c)  Dem Wortlaut des Absatzes 4 wird folgender Satz 
vorangestellt: 

   „Die Fristen in Absatz 1 und 3 sind Ausschluss-
fristen“. 

4.  § 5 wird wie folgt geändert: 

 a)  Absatz 2 Satz 4 bis 6 wird aufgehoben. 

 b)  Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt: 

   „(3) Nach einer Entlassung aus dem Vorberei-
tungsdienst auf eigenen Antrag kann einmalig 
eine Wiedereinstellung erfolgen, wenn zwischen 
Entlassung und Wiedereinstellung ein Zeitraum 
von mindestens zwei Jahren liegt. Vor der Entlas-
sung weist die Bezirksregierung auf den mit der 
Entlassung gegebenenfalls einhergehenden Rück-
tritt vom Prüfungsverfahren gemäß § 36 hin. Eine 
erneute Wiedereinstellung nach einer weiteren 
vorzeitigen Entlassung aus dem Vorbereitungs-
dienst oder eine Wiedereinstellung innerhalb der 
Frist nach Satz  1 sind nur dann möglich, wenn 
die Beendigung aus wichtigem Grund auf eige-

nen Antrag erfolgt ist. Wichtige Gründe sind ins-
besondere Familienzusammenführung, Kinderer-
ziehung, alleinige Verantwortung für einen ärzt-
lich anerkannten Pfl egefall, längere schwere 
Erkrankung oder berufl iche Weiterqualifi zierung 
für den Lehrerberuf außerhalb eines Vorberei-
tungsdienstes; ausbildungsfachliche Gründe sind 
keine wichtigen Gründe. Ist die Bewerberin oder 
der Bewerber in einem anderen Land bereits in 
ein Prüfungsverfahren zum Ablegen einer ent-
sprechenden Staatsprüfung eingetreten, kann die 
Einstellung nur erfolgen, wenn über den wichti-
gen Grund nach Satz  3 hinaus im Einzelfall 
zwingende soziale Gründe vorliegen.“

 c)  Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.

5.  In § 6 Absatz 4 wird die Angabe „2“ durch die An-
gabe „3“ und die Angabe „4“ durch die Angabe „3“ 
ersetzt. 

6.  § 10 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

   „(4) Im ersten Ausbildungsquartal fi ndet eine ma-
ximal fünftägige Kompaktphase statt. Zur Aus-
bildung gehören auch 

  1.  die personenorientierte Beratung und

  2.  die Arbeit in selbstorganisierten Lerngruppen 
einschließlich kollegialer Fallberatung. 

   Die Beratung nach Satz  2 Nummer  1 wird von 
Leiterinnen und Leitern überfachlicher Ausbil-
dungsgruppen der Zentren für schulpraktische 
Lehrerausbildung durchgeführt, die die Leistun-
gen der Lehramtsanwärterin oder des Lehramts-
anwärters nicht benoten, nicht an der jeweiligen 
Langzeitbeurteilung nach § 16 Absatz 4 beteiligt 
werden dürfen und nicht am Verfahren der jewei-
ligen Staatsprüfung beteiligt sind. Die Ausbil-
dungselemente nach Satz 2 Nummer 2 werden in 
dem Ausbildungsprogramm nach Absatz 6 Satz 2 
konzeptionell verankert.“

 b)  Dem Absatz 6 wird folgender Satz angefügt: 

   „Die Seminare erstellen lehramtsbezogene Aus-
bildungsprogramme.“

7.  § 11 wird wie folgt geändert: 

 a)  Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

  aa)  In Satz 1 werden nach dem Wort „Distanzun-
terricht“ die Wörter „einschließlich koopera-
tiver Unterrichtsformen“ eingefügt. 

  bb)  Nach Satz  4 werden folgende Sätze einge-
fügt: 

    „Umfang und Gestaltung des eingesehenen 
Unterrichts orientieren sich an der schuli-
schen Praxis im Kontext der jeweiligen schu-
lischen Bedingungsfelder. Die Lehramtsan-
wärterin oder der Lehramtsanwärter kann 
einem Beratungsanliegen folgend eigene 
Schwerpunkte setzen.“ 

  cc)  In dem neuen Satz  9 wird der Punkt am 
Ende durch ein Komma und die Wörter 
„wenn der Besuch mindestens drei Werktage 
zuvor terminiert war.“ ersetzt. 

  dd)  Nach dem neuen Satz 9 wird folgender Satz 
eingefügt: 

    „In der Planung soll auch die Einbindung 
der Lehramtsanwärterin oder des Lehramts-
anwärters in Formen der Zusammenarbeit 
innerhalb kollegialer Gruppen deutlich wer-
den.“

  ee)  Der neue Satz 11 wird wie folgt gefasst: 

    „Unterrichtsbesuche und andere Ausbil-
dungsformate beziehen Aspekte der Medien-
kompetenz und des lernfördernden Einsatzes 
von Informations- und Kommunikations-
techniken der digitalisierten Welt ein.“
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 b)  Absatz 8 wird wie folgt geändert: 

  aa)  In Satz  1 zweiter Halbsatz wird das Wort 
„drei“ durch das Wort „sechs“ ersetzt. 

  bb)  Satz 2 wird aufgehoben. 

8.  § 12 wird wie folgt gefasst: 

  „§ 12
  Einsichtnahme in Aufgaben anderer Schulformen

oder Schulstufen

  (1) Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter 
aller Lehrämter sollen während ihrer Ausbildung 
Einsicht in Aufgaben und Besonderheiten einer an-
deren Schulform oder Schulstufe nehmen.

  (2) Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter 
des Lehramts an Gymnasien und Gesamtschulen 
müssen während ihrer Ausbildung Einblick in Un-
terricht an Haupt-, Real- oder Sekundarschulen 
oder der Sekundarstufe I an Gesamtschulen nehmen. 
Art und Umfang des Einblicks bestimmt das Ausbil-
dungsprogramm des Seminars für das Lehramt an 
Gymnasien und Gesamtschulen im Einvernehmen 
mit dem Seminar für das Lehramt an Haupt-, Real- 
Sekundar- und Gesamtschulen.“

9.  § 15 wird wie folgt gefasst: 

  „§ 15
 Perspektivgespräch

  Die Lehramtsanwärterin oder der Lehramtsanwär-
ter führt im ersten Quartal der Ausbildung und im 
fünften Quartal der Ausbildung, spätestens jedoch 
vier Wochen vor der Staatsprüfung, Perspektivge-
spräche mit einer Seminarausbilderin oder einem 
Seminarausbilder unter Beteiligung der Schule. Die 
Gespräche dienen dazu, auf der Grundlage der be-
reits erreichten berufsbezogenen Kompetenzen wei-
tere Perspektiven zu entwickeln und Beiträge aller 
Beteiligten dazu gemeinsam zu planen. Die Lehr-
amtsanwärterin oder der Lehramtsanwärter plant 
das Gespräch und übernimmt die Gesprächsfüh-
rung. Sie oder er dokumentiert die Gesprächsergeb-
nisse in Textform und formuliert Ziele des eigenen 
Professionalisierungsprozesses. Die Dokumentation 
kann von den anderen Gesprächsteilnehmerinnen 
und Gesprächsteilnehmern ergänzt werden. Eine Be-
notung erfolgt nicht. Die Planungen sollen im Ver-
laufe der Ausbildung fortgeschrieben werden.“

10.  § 22 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

  „(2) Eine der beiden fächerbezogenen Ausbildungs-
gruppen und eine der beiden Unterrichtspraktischen 
Prüfungen und Schriftlichen Arbeiten gemäß §  32 
umfasst sowohl Deutsch (Sprachliche Grundbil-
dung) als auch Mathematik (Mathematische Grund-
bildung). Für die beiden Fächer nach Satz 1 enthal-
ten die Langzeitbeurteilungen eine gemeinsame 
Note nach § 16 Absatz 1 Satz 1 und 3. Wenn die in 
längerfristigen Unterrichtszusammenhängen ste-
hende Unterrichtspraktische Prüfung nach Satz  1 
sich ausnahmsweise nur auf eines der beiden Fächer 
beziehen kann, ist dies in der Schriftlichen Arbeit zu 
begründen.“

11.  In § 31 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „2“ durch 
die Angabe „1“ ersetzt. 

12.  § 32 wird wie folgt geändert: 

 a)  Nach Absatz 2 Satz 1 werden folgende Sätze ein-
gefügt: 

   „Die Unterrichtspraktische Prüfung wird im 
Rahmen von Präsenzunterricht durchgeführt. Sie 
kann auch im Rahmen von Distanzunterricht 
durchgeführt werden, wenn in den längerfristi-
gen Unterrichtszusammenhängen, in welche die 
Unterrichtsstunde der Unterrichtspraktischen 
Prüfung eingebunden ist, regelhaft auch Distanz-
unterricht erteilt worden ist.“ 

 b)  In Absatz 7 wird die Angabe „15“ durch das Wort 
„zehn“ ersetzt. 

13.  § 33 wird wie folgt geändert: 

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

  aa)  In Satz  1 wird Angabe „45“ durch die An-
gabe „60“ ersetzt.

  bb)  Satz 2 wird aufgehoben.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

   „(2) Im Kolloquium refl ektiert der Prüfl ing zuerst 
den eigenen professionsbezogenen Entwicklungs-
prozess. Er zeigt Zusammenhänge seines berufl i-
chen Handelns in Formen der Zusammenarbeit 
innerhalb kollegialer Gruppen auf. Der Prüfl ing 
kann sich auf Aspekte aus den Perspektivgesprä-
chen gemäß §  15 beziehen. Im weiteren Verlauf 
bezieht sich das Kolloquium auf zentrale Berei-
che des berufl ichen Handelns und ist so auszu-
richten, dass die Fähigkeit zur Auseinanderset-
zung mit berufl ichen Situationen theoriegeleitet 
nachgewiesen werden kann.“

14.  § 38 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

  „(2) Für die Ablegung der Wiederholungsprüfung ist 
der Vorbereitungsdienst in Fällen des Nichtbestehens 
nach § 34 Absatz 2 um sechs Monate zu verlängern; 
wird der Vorbereitungsdienst gemäß § 8a in Teilzeit 
absolviert, ist er um acht Monate zu verlängern. In 
anderen Fällen entscheidet das Prüfungsamt über 
Verlängerungen von bis zu sechs und bei Teilzeit 
nach § 8a bis zu acht Monaten Dauer.“

15.  Dem § 50 wird folgender Absatz 6 angefügt:

  „(6) Die durch die Dritte Verordnung zur Änderung 
von Vorschriften der Lehrerausbildung vom [einset-
zen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle] bewirkten 
Änderungen sind für alle Lehramtsanwärterinnen 
und Lehramtsanwärter anzuwenden, die ihren Vor-
bereitungsdienst ab dem 1. Mai 2023 aufnehmen. 
Dies gilt nicht für die Änderungen der § 5 Absatz 3, 
§ 11 Absatz 8, § 32 Absatz 2 und § 38 Absatz 2. Diese 
sind ab dem Inkrafttreten der Dritten Verordnung 
zur Änderung von Vorschriften der Lehrerausbil-
dung anzuwenden.“

16.  Die Anlage 2 wird wie folgt geändert: 

 a)  Satz 1 wird wie folgt geändert: 

  aa)  In Nummer 8 werden die Wörter „den Beirat“ 
durch die Wörter „die Kommission“ und die 
Angabe „4“ durch die Angabe „6“ ersetzt. 

  bb)  Nach Nummer  9 wird folgende Nummer  10 
eingefügt: 

    „10. ein Nachweis über Masernschutz gemäß 
§  20 Absatz  9 des Infektionsschutzgesetzes 
vom 20. Juli 2000 (BGBl. I. S. 1045) in der je-
weils geltenden Fassung“ 

  cc)  Die bisherige Nummer  10 wird Nummer  11 
und in Buchstabe a werden die Wörter „ein 
erweitertes Führungszeugnis zur Vorlage bei 
einer Behörde oder“ gestrichen.

  dd)  Die bisherigen Nummern 11 und 12 werden 
die Nummern 12 und 13.

 b)  Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

   „Die Unterlagen sind mindestens in Form von 
Kopien vorzulegen oder elektronisch zu übermit-
teln.“ 

 c)  Der neue Satz 3 wird wie folgt gefasst:

   „Die in Satz 1 Nummer 3 genannten Unterlagen 
müssen bis zu einer von der Einstellungsbehörde 
gesetzten Frist in beglaubigter Abschrift vorge-
legt werden.“

Artikel 2
Änderung der Ordnung zur berufsbegleitenden 

 Ausbildung von Seiteneinsteigerinnen und 
 Seiteneinsteigern und der Staatsprüfung 

Die Ordnung zur berufsbegleitenden Ausbildung von 
Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern und der 
Staatsprüfung vom 6. Oktober 2009 (GV. NRW. S.  511), 
die zuletzt durch Verordnung vom 23. April 2021 
(GV.  NRW. S.  442) geändert worden ist, wird wie folgt 
 geändert:
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1.  Nach §  4 werden die folgenden §§  4a und 4b einge-
fügt: 

  „§ 4a
  Sonderregelung für den Erwerb 

des Lehramts an Grundschulen

  (1) Die Ausbildung erfolgt in zwei Fächern und be-
zieht sich immer auf Sprachliche Grundbildung 
(Deutsch) oder Mathematische Grundbildung (Mathe-
matik) und ein weiteres Fach; in begründeten Ausnah-
mefällen erfolgt die Ausbildung in Sprachlicher 
Grundbildung (Deutsch) und Mathematischer Grund-
bildung (Mathematik). Die Ausbildung in Sprach-
licher Grundbildung (Deutsch) oder Mathematischer 
Grundbildung (Mathematik) erfolgt in der fächerbe-
zogenen Ausbildungsgruppe nach §  22 Absatz  2 der 
Ordnung des Vorbereitungsdienstes und der Staats-
prüfung vom 10. April 2011 (GV. NRW. S. 218) in der 
jeweils geltenden Fassung, im Folgenden OVP ge-
nannt; im Übrigen fi ndet §  22 Absatz  2 OVP keine 
 Anwendung. Mit der erfolgreich abgelegten Staats-
prüfung erwerben die Lehrkräfte in Ausbildung die 
Befähigung zum Lehramt an Grundschulen in zwei 
Fächern.

  (2) Zugang zur Ausbildung haben auch Personen, de-
ren Hochschulabschlüsse, Studienleistungen und Be-
rufserfahrungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 4 lediglich 
einem Ausbildungsfach des Lehramts an Grundschu-
len entsprechen. Dem Lernbereich Natur- und Gesell-
schaftswissenschaften (Sachunterricht) entsprechen 
Hochschulabschlüsse, Studienleistungen und Berufs-
erfahrungen gemäß Satz  1 nur dann, wenn sie fach-
wissenschaftliche Studienleistungen aus beiden Teil-
bereichen, mithin Natur- und Gesellschaftswissen-
schaften, beinhalten.

  (3) Zugang zur berufsbegleitenden Ausbildung zum 
Lehramt an Grundschulen haben abweichend von § 2 
Absatz  2 Satz  4 auch Personen, die einen auf das 
Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen bezoge-
nen Hochschulabschluss (Master of Education oder 
Erste Staatsprüfung) erworben haben. Der Hoch-
schulabschluss muss mindestens ein Fach umfassen, 
das einem Ausbildungsfach des Lehramts an Grund-
schulen entspricht. Für diese Personen entfällt das Er-
fordernis einer mindestens zweijährigen Berufstätig-
keit oder Kinderbetreuung gemäß § 2 Absatz 1 Satz 1 
Nummer  2. Die erfolgreich abgelegte Staatsprüfung 
für das Lehramt an Grundschulen führt nicht zum 
Erwerb der Befähigung zum Lehramt an Gymnasien 
und Gesamtschulen.

  (4) Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter, 
die vor oder zum 1. Mai 2023 einen Vorbereitungs-
dienst für das Lehramt an Gymnasien und Gesamt-
schulen begonnen haben, können aus dem Vorberei-
tungsdienst ausscheiden und bei Vorliegen der Voraus-
setzungen eine berufsbegleitende Ausbildung zum 
Erwerb des Lehramts an Grundschulen neu auf-
nehmen.

  § 4b
  Sonderregelung für den Erwerb des Lehramts an 

Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen

  (1) Zugang zur berufsbegleitenden Ausbildung zum 
Lehramt an Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamt-
schulen haben abweichend von §  2 Absatz  2 Satz  4 
auch Personen, die einen auf das Lehramt an Gym-
nasien und Gesamtschulen bezogenen Hochschul-
abschluss (Master of Education oder Erste Staatsprü-
fung) erworben haben. Die Fächer des Hochschulab-
schlusses müssen Ausbildungsfächern des Lehramts 
an Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen ent-
sprechen. Für diese Personen entfällt das Erfordernis 
einer mindestens zweijährigen Berufstätigkeit oder 
Kinderbetreuung gemäß §  2 Absatz  1 Satz  1 Num-
mer  2. Die erfolgreich abgelegte Staatsprüfung für 
das Lehramt an Haupt-, Real-, Sekundar- und Ge-
samtschulen führt nicht zum Erwerb der Befähigung 
zum Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen.

  (2) Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter, 
die vor oder zum 1. Mai 2023 einen Vorbereitungs-
dienst für das Lehramt an Gymnasien und Gesamt-
schulen begonnen haben, können aus dem Vorberei-

tungsdienst ausscheiden und bei Vorliegen der Voraus-
setzungen eine berufsbegleitende Ausbildung zum 
Erwerb des Lehramts an Haupt-, Real-, Sekundar- 
und Gesamtschulen neu aufnehmen.“

2.  § 8 wird wie folgt gefasst: 

  „§ 8
 Ausbildungsziel

  Ziel der Ausbildung ist der Erwerb der für den Beruf 
der Lehrkraft erforderlichen Kompetenzen, wie sie in 
§ 1 der OVP konkretisiert werden.“

3.  Dem § 11 Absatz 8 wird folgender Satz angefügt: 

  „Ungefähr vier Wochen vor dem Termin der Unter-
richtspraktischen Prüfungen fi ndet ein weiteres Aus-
bildungsplanungsgespräch statt.“

4.  § 12 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

  „(2) Für die Staatsprüfung gelten die Vorschriften des 
Teils 4 der OVP entsprechend. An die Stelle der in 
§ 33 Absatz 2 Satz 2 der OVP genannten Perspektiv-
gespräche treten die Ausbildungsplanungsgespräche 
nach § 11 Absatz 8.“

5.  § 14 wird aufgehoben. 

6.  Die §§ 15 und 16 werden die §§ 14 und 15.

7.  § 17 wird § 16 und wie folgt geändert: 

 a)  Der Wortlaut wird Absatz 1.

 b)  Folgender Absatz 2 wird angefügt: 

   „(2) Die §§  4a und 4b gelten für Bewerberinnen 
und Bewerber, die bis zum 31. Dezember 2027 in 
eine berufsbegleitende Ausbildung aufgenommen 
werden.“

Artikel 3

Änderung der Verordnung zur Umsetzung der 
Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 7. September 2005 über die 
 Anerkennungen von Berufsqualifi kationen im 

 Lehrerbereich

Die Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie 2005/36/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
7. September 2005 über die Anerkennungen von Berufs-
qualifi kationen im Lehrerbereich vom 22. Oktober 2007 
(GV. NRW. S.  430), die zuletzt durch Verordnung vom 
23.  April 2021 (GV. NRW. S.  448) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

1.  Dem § 1 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

  „(4) Die Anerkennungsbehörde eröffnet das Anerken-
nungsverfahren auch dann, wenn ein Zertifi kat nach 
Absatz  3 Satz  2 Nummer  2 auf dem Niveau C1 vor-
liegt. Ergibt die Prüfung der Anerkennungsbehörde, 
dass keine wesentlichen Unterschiede gemäß § 4 Ab-
satz  1 Satz  1 vorliegen, stellt die Anerkennungsbe-
hörde den Nachweis der Kenntnisse nach Absatz  3 
Satz 1 Nummer 2 in Verbindung mit Absatz 3 Satz 2 
durch Nebenbestimmungen nach §  36 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
12. November 1999 (GV. NRW. S.  602) in der jeweils 
geltenden Fassung sicher. Sind Ausgleichsmaßnahmen 
nach § 4 Absatz 3 Satz 1 erforderlich, gilt der Nach-
weis der Kenntnisse nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 
mit dem Bestehen der Ausgleichsmaßnahme als er-
bracht.“

2.  Dem § 2 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

  „Ein Berufsqualifi kationsnachweis liegt auch dann 
vor, wenn eine volle Befähigung zu einem Lehramt ge-
mäß Satz  1 allein aufgrund der Staatsangehörigkeit 
der Antragstellerin oder des Antragstellers, aufgrund 
eines vom Herkunftsstaat vorgesehenen, aber in den 
letzten zwei aufeinanderfolgenden Jahren nicht 
durchgeführten Einstellungsverfahrens im Herkunfts-
staat oder aufgrund anderer nicht mit der Berufs-
qualifi kation zusammenhängender Gründe nicht er-
worben wurde.“
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3.  § 3 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:

 a)  Nummer 7 wird aufgehoben.

 b)  Die Nummern 8 und 9 werden die Nummern  7 
und 8.

4.  § 5 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 6 werden die Sätze 1 und 2 aufgehoben.

 b)  Absatz 7 wird wie folgt gefasst:

   „(7) Die Anerkennung ist zu versagen, wenn die 
 Voraussetzungen nach §  2 nicht erfüllt werden. 
Über eine absolvierte Eignungsprüfung stellt das 
Prüfungsamt, über einen absolvierten Anpassungs-
lehrgang stellt die Anerkennungsbehörde einen 
Bescheid aus.“

5.  § 26 wird wie folgt gefasst: 

 „§ 26
 Statistik

  (1) Über die Verfahren zur Anerkennung von Berufs-
qualifi kationen nach dieser Verordnung wird eine 
Landesstatistik geführt. Die Angaben hierzu werden 
vom Landesbetrieb Information und Technik Nord-
rhein-Westfalen – Statistisches Landesamt, im Fol-
genden IT.NRW genannt, erhoben und aufbereitet. 
Das Statistikgesetz Nordrhein-Westfalen vom 2. Juli 
2019 (GV. NRW. S. 300) in der jeweils geltenden Fas-
sung fi ndet Anwendung.

  (2) Die Statistik erfasst jährlich für das vorausgegan-
gene Kalenderjahr folgende Erhebungsmerkmale:

 1.  Staatsangehörigkeit, Geschlecht und Wohnort der 
Antragstellerin oder des Antragstellers, Datum der 
Empfangsbestätigung und Datum der Vollständig-
keit der vorzulegenden Unterlagen,

 2.  Ausbildungsstaat und Referenzlaufbahn,

 3.  Datum, Gegenstand, Art der Entscheidung und Be-
sonderheit im Verfahren sowie

 4.  eingelegte Rechtsbehelfe und Entscheidungen dar-
über.

  (3) Hilfsmerkmale sind:

 1.  Name und Anschrift der Auskunftspfl ichtigen,

 2.  Name, Telefonnummer und Adresse für elektroni-
sche Post der für Rückfragen zur Verfügung ste-
henden Person sowie

 3.  Datensatznummer.

  (4) Für die Erhebung besteht Auskunftspfl icht. Die 
Angaben nach Absatz  3 Nummer  2 sind freiwillig. 
Auskunftspfl ichtig ist die nach dieser Verordnung für 
die Verfahren zur Anerkennung von Berufsqualifi ka-
tionen zuständige Stelle.

  (5) Die Angaben sind elektronisch an IT.NRW zu 
übermitteln.

  (6) Das für Schulen zuständige Ministerium wird 
über §  6 Absatz  5 des Statistikgesetzes Nordrhein-
Westfalen hinaus ermächtigt, einzelne neue Merkmale 
einzuführen, wenn dies nach dem Zweck der Erhe-
bung erforderlich ist und durch gleichzeitige Ausset-
zung anderer Merkmale eine Erweiterung des Erhe-
bungsumfangs vermieden wird. Nicht eingeführt wer-
den können Merkmale, die besondere Kategorien 
personenbezogener Daten nach Artikel 9 Absatz 1 der 
Datenschutz-Grundverordnung vom 27. April 2016 
(ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, 
S.  72; L 127 vom 23.5.2018, S.  2 L 74 vom 4.3.2021, 
S. 35) betreffen.

  (7) An die obersten Landesbehörden dürfen zur Ver-
wendung gegenüber dem Landtag Nordrhein-West-
falen, dem Deutschen Bundestag und dem Bundesrat 
für Zwecke der kontinuierlichen Beobachtung und 
Evaluation der Verfahren zur Anerkennung von Be-
rufsqualifi kationen nach dieser Verordnung sowie für 
Planungszwecke, jedoch nicht für die Regelung in 
Einzelfällen, von IT.NRW Tabellen mit statistischen 
Ergebnissen übermittelt werden, auch soweit Tabel-
lenfelder nur einen einzigen Fall aufweisen.“

Artikel 4
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 31. März 2023

Die Ministerin für Schule und Bildung 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dorothee  F e l l e r

– GV. NRW. 2023 S. 214

223

Verordnung zur Anpassung 
der Bestimmungen über die Arbeitszeiten für 

die schriftlichen Prüfungen im Abitur

Vom 20. März 2023

Artikel 1
Änderung der Verordnung über den Bildungsgang und 

die Abiturprüfung in der gymnasialen Oberstufe

Auf Grund des §  52 Absatz  1 Satz  2 des Schulgesetzes 
NRW vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102), der zuletzt 
durch Artikel  1 Nummer  14 Buchstabe a des Gesetzes 
vom 29. Mai 2020 (GV. NRW. S. 358) geändert worden ist, 
verordnet das Ministerium für Schule und Bildung mit 
Zustimmung des für Schulen zuständigen Ausschusses:

Die Verordnung über den Bildungsgang und die Abitur-
prüfung in der gymnasialen Oberstufe vom 5. Oktober 
1998 (GV. NRW. S.  594), die zuletzt durch Artikel  3 der 
Verordnung vom 23. März 2022 (GV. NRW. S. 405) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  In der Inhaltsübersicht werden die Angaben zum 
7. Abschnitt und zu den §§ 44 bis 50 gestrichen.

2.  In § 14 Absatz 2 Satz 4 wird die Angabe „und 3“ ge-
strichen.

3.  § 32 wird wie folgt geändert: 

 a)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) Die Dauer der schriftlichen Prüfung in den 
Leistungskursfächern und dem dritten Abiturfach 
legt die oberste Schulaufsichtsbehörde durch 
Runderlass fest. Dies gilt auch für eventuelle Ar-
beitszeitverlängerungen für Schülerexperimente, 
praktische Arbeiten oder Gestaltungsaufgaben.“

 b)  Absatz 3 wird aufgehoben.

4.  Der 7. Abschnitt wird aufgehoben.

Artikel 2
Änderung der Externen-Abiturprüfungsordnung

Auf Grund des §  52 Absatz  2 des Schulgesetzes NRW 
vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102), der durch Arti-
kel 1 Nummer 35 Buchstabe b des Gesetzes vom 27. Juni 
2006 (GV. NRW. S.  278) geändert worden ist, verordnet 
das Ministerium für Schule und Bildung mit Zustim-
mung des für Schulen zuständigen Ausschusses:

Die Externen-Abiturprüfungsordnung vom 30. Januar 
2000 (GV. NRW. S.  140), die zuletzt durch Artikel  9 der 
Verordnung vom 1. Mai 2021 (GV. NRW. S. 449) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 23a ge-
strichen.

2.  § 12 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
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   „(1) Die Dauer der schriftlichen Prüfungen in den 
zwei Leistungsfächern und den zwei Fächern, die 
den Anforderungen von Grundkursen entsprechen, 
legt die oberste Schulaufsichtsbehörde durch 
Runderlass fest. Dies gilt auch für eventuelle Ar-
beitszeitverlängerungen für Schülerexperimente, 
praktische Arbeiten oder Gestaltungsaufgaben.“

 b)  Absatz 7 wird wie folgt gefasst:

   „(7) Im Fach Sport tritt an die Stelle der schriftli-
chen Prüfungsarbeit eine Fachprüfung. Sie besteht 
aus einer schriftlichen Prüfungsarbeit und einer 
praktischen Prüfung. Die Dauer der schriftlichen 
Prüfungsarbeit legt die oberste Schulaufsichtsbe-
hörde durch Runderlass fest. Die Fachprüfung 
wird mit einer Gesamtnote, gegebenenfalls unter 
Angabe der Tendenz, abgeschlossen. Diese wird 
vom Fachprüfungsausschuss gleichwertig aus der 
Note der schriftlichen Arbeit und der Note für die 
Prüfungsleistungen in der praktischen Prüfung ge-
bildet.“

3.  § 23a wird aufgehoben.

 Artikel 3
  Änderung der Verordnung über die Ausbildung 

und Prüfung am Oberstufen-Kolleg 
an der Universität Bielefeld

Auf Grund des §  52 Absatz  1 Satz  2 des Schulgesetzes 
NRW vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S.  102), der zu-
letzt durch Artikel 1 Nummer 14 Buchstabe a des Geset-
zes vom 29. Mai 2020 (GV. NRW. S. 358) geändert worden 
ist, verordnet das Ministerium für Schule und Bildung 
mit Zustimmung des für Schulen zuständigen Ausschus-
ses:

Die Verordnung über die Ausbildung und Prüfung am 
Oberstufen-Kolleg an der Universität Bielefeld vom 
20. Juni 2002 (GV. NRW. S. 268), die zuletzt durch Arti-
kel  10 der Verordnung vom 23. März 2022 (GV. NRW. 
S. 405) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  In der Inhaltsübersicht werden die Angaben zu den 
§§ 46a bis 46f gestrichen.

2.  § 39 Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

  „(6) Die Dauer der schriftlichen Prüfungen legt die 
oberste Schulaufsichtsbehörde durch Runderlass fest. 
Dies gilt auch für eventuelle Arbeitszeitverlängerun-
gen für Schülerexperimente, praktische Arbeiten oder 
Gestaltungsaufgaben.“

3.  Die §§ 46a bis 46f werden aufgehoben.

 Artikel 4
  Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

Weiterbildungskolleg

Auf Grund des §  52 Absatz  1 Satz  2 des Schulgesetzes 
NRW vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S.  102), der zu-
letzt durch Artikel 1 Nummer 14 Buchstabe a des Geset-
zes vom 29. Mai 2020 (GV. NRW. S. 358) geändert worden 
ist, verordnet das Ministerium für Schule und Bildung 
mit Zustimmung des für Schulen zuständigen Ausschus-
ses:

Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung Weiterbildungs-
kolleg vom 23. Februar 2000 (GV. NRW. S.  290, ber. 
S. 496), die zuletzt durch Artikel 5 der Verordnung vom 
23. März 2022 (GV. NRW. S.  405) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

1.  In der Inhaltsübersicht werden die Angaben zum 
5. Abschnitt und zu den §§ 64 bis 69 gestrichen.

2.  In §  23 Absatz  2 werden die Wörter „der Schule für 
Lernbehinderte“ durch die Wörter „des zieldifferenten 
Bildungsgangs Lernen“ ersetzt.

3.  § 50 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) Diese Fächer sind die von den Studierenden 
als erstes und zweites Abiturfach gewählten Leis-
tungskursfächer und das von ihnen gewählte dritte 
Abiturfach, in dem sie Kurse in den vier Semestern 
der Qualifi kationsphase belegt haben. Die Dauer 

der schriftlichen Prüfungen legt die oberste Schul-
aufsichtsbehörde durch Runderlass fest. Dies gilt 
auch für eventuelle Arbeitszeitverlängerungen für 
Schülerexperimente, praktische Arbeiten oder Ge-
staltungsaufgaben.“

 b)  Absatz 3 wird aufgehoben.

4.  Der 5. Abschnitt wird aufgehoben.

  Artikel 5

  Änderung der Verordnung über die Abiturprüfung 
für Schülerinnen und Schüler an Waldorfschulen

Auf Grund des §  52 Absatz  2 des Schulgesetzes NRW 
vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102), der durch Arti-
kel 1 Nummer 35 Buchstabe b des Gesetzes vom 27. Juni 
2006 (GV. NRW. S.  278) geändert worden ist, verordnet 
das Ministerium für Schule und Bildung mit Zustim-
mung des für Schulen zuständigen Ausschusses:

Die Verordnung über die Abiturprüfung für Schülerin-
nen und Schüler an Waldorfschulen vom 31. Januar 2000 
(GV. NRW. S. 145), die zuletzt durch Artikel 8 der Verord-
nung vom 1. Mai 2021 (GV. NRW. S. 449) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert:

1.  In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 26a ge-
strichen.

2.  Dem § 3 Absatz 2 Nummer 1 wird folgender Satz an-
gefügt:

  „Die Aufgaben für die zwei Leistungsfächer und ein 
Grundkursfach werden landeseinheitlich zentral, für 
das zweite Grundkursfach dezentral gestellt.“

3.  § 12 Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

  „Für die zwei Leistungskursfächer und eins der zwei 
weiteren schriftlichen Prüfungsfächer, die als Grund-
kursfach belegt wurden, sind die von der obersten 
Schulaufsichtsbehörde landeseinheitlich gestellten 
Prüfungsaufgaben (§ 15 Absatz 2) zu verwenden.“

4.  § 15 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

  „(1) Die Dauer der schriftlichen, landeseinheitlich ge-
stellten Prüfungsarbeiten in den beiden Leistungs-
kursfächern und dem Grundkursfach legt die oberste 
Schulaufsichtsbehörde durch Runderlass fest. Dies 
gilt auch für eventuelle Arbeitszeitverlängerungen für 
Schülerexperimente, praktische Arbeiten oder Gestal-
tungsaufgaben. Für die Zeit des schriftlichen vierten 
dezentral gestellten Prüfungsfaches gelten die Be-
stimmungen für das Grundkursfach entsprechend.“

5.  § 26a wird aufgehoben.

Artikel 6

Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
 Berufskolleg

Auf Grund des §  52 Absatz  1 Satz  2 des Schulgesetzes 
NRW vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S.  102), der zu-
letzt durch Artikel 1 Nummer 14 Buchstabe a des Geset-
zes vom 29. Mai 2020 (GV. NRW. S. 358) geändert worden 
ist, verordnet das Ministerium für Schule und Bildung 
mit Zustimmung des für Schulen zuständigen Ausschus-
ses:

Anlage D der Ausbildungs- und Prüfungsordnung Be-
rufskolleg vom 26. Mai 1999 (GV. NRW. S.  240, ber. 
2000 S. 563 und 2001 S. 766), die zuletzt durch Artikel 4 
der Verordnung vom 23. März 2022 (GV. NRW. S. 405) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  In § 9 Absatz 6 Satz 6 wird die Angabe „und 3“ ge-
strichen.

2.  § 17 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) Bearbeitungszeiten und Auswahlzeiten für die 
Fächer der schriftlichen Abiturprüfung werden 
durch Runderlass der obersten Schulaufsichtsbe-
hörde jährlich festgelegt.“

 b)  Absatz 3 wird aufgehoben.
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Artikel 7
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. August 2023 in Kraft.

Düsseldorf, den 20. März 2023

Die Ministerin für Schule und Bildung 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dorothee  F e l l e r

– GV. NRW. 2023 S. 217

822

8. Nachtrag zur Satzung der 
Deutschen Rentenversicherung Rheinland

Vom 15. Dezember 2022

Artikel 1
Änderung der Satzung der 

Deutschen Rentenversicherung Rheinland

Die Satzung der Deutschen Rentenversicherung Rhein-
land vom 15. Dezember 1977, zuletzt geändert durch den 
Siebten Nachtrag vom 13. Dezember 2018 (GV. NRW. 
S. 188), wird durch Beschluss der Vertreterversammlung 
vom 15. Dezember 2022 wie folgt geändert:

1.  § 10 Absatz 1 Nummer 12 wird wie folgt gefasst:
  „12. über die Einleitung bzw. Durchführung von Ver-

gabeverfahren über Liefer- und Dienstleistungen so-
wie Bauleistungen nach erfolgter Kostenschätzung ab 
einem Betrag von über 400.000 EUR netto in jedem 
Einzelfall, beim Abschluss von Beratungsverträgen je-
doch ab einem Betrag von über 200.000 EUR netto in 
jedem Einzelfall zu beschließen,“

2.  § 17 Absatz 2 Buchstabe f wird wie folgt gefasst:
  „f) Entscheidungen über die Vergabe von Aufträgen 

über Liefer- und Dienstleistungen sowie Bauleistun-
gen im Rahmen der im Haushaltsplan für diese 
 Zwecke bereitgestellten Mittel bis zu einem Betrag 
von 400.000 EUR netto in jedem Einzelfall; für den 
Abschluss von Beratungsverträgen ist ein Betrag von 
200.000 EUR netto in jedem Einzelfall maßgebend.“

Artikel 2
Inkrafttreten

Dieser Nachtrag tritt mit Wirkung zum 1. Januar 2023 in 
Kraft.

Düsseldorf, den 15. Dezember 2022

Der Vorsitzende der Vertreterversammlung

Dr. Hermann Peter  W o h l l e b e n

Genehmigung

Der vorstehende, von der Vertreterversammlung der 
Deutschen Rentenversicherung Rheinland am 15. De-
zember 2022 beschlossene 8. Nachtrag zur Satzung der 
Deutschen Rentenversicherung wird hiermit gemäß § 41 
Abs. 4 Satz 3 SGB IV genehmigt.

Düsseldorf, 15. März 2023

III B 2 – 92.16.02.02

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr.  K a s s e n

– GV. NRW. 2023 S. 219
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